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 Veröffentlicht am 01.12.2021

Norm

PVG §2

B-VOLV §5

Schlagworte

Zuständigkeit PVO; Mitwirkungsrecht PVO; Einbindung des PVO; Dienstnehmerschutz; Lärmbelastung

Rechtssatz

Der Begründung des DL, der DA sei deshalb nicht zuständig, weil die Anlage mit den Räumlichkeiten der Dienststelle,

für die der DA errichtet wurde, nichts zu tun habe, ist entgegenzuhalten, dass das PVG den DA zur Vertretung der

Interessen der Bediensteten seines Zuständigkeitsbereiches nicht nur im Zusammenhang mit jenen Räumlichkeiten

ermächtigt und verp ichtet, in denen diese untergebracht sind, sondern die Interessen der Bediensteten vom DA iSd §

2 PVG generell zu vertreten sind (vgl. dazu auch die Bestimmungen der B-VOLV).
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